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1,1,2,2-Tetrachlorethan 
(CAS-Nr.: 79-34-5) 
   
AGW  
1 ppm (7 mg/m3) 
Spitzenbegrenzung:  Überschreitungsfaktor 2 (Kategorie II) 
H  
 

Die arbeitsmedizinisch-toxikologischen Daten zu 1,1,2,2-Tetrachlorethan sind in der MAK-Be-
gründung dargestellt [1]. Nach 14-wöchiger oraler Exposition von F344-Ratten und B6C3F1-
Mäusen (in Mikrokapseln mit dem Futter; Ratten (beide Geschlechter): 0, 20, 40, 80, 170, 320 
mg/kg Körpergewicht/Tag; männliche Mäuse: 0, 100, 200, 370, 700, 1360 mg/kg Körperge-
wicht/Tag; weibliche Mäuse: 0, 80, 160, 300, 600, 1400 mg/kg Körpergewicht/Tag) wurden bei 
Ratten ab 40 mg/kg Körpergewicht/Tag erhöhtes Lebergewicht (relatives Lebergewicht bei 
Männchen bei 40 mg/kg Körpergewicht/Tag um 21% erhöht) und eingeschränkte Spermien-
motilität und bei höheren Dosierungen Leberhypertrophie und Lebernekrosen festgestellt [2]. 
Die Dosis von 20 mg/kg Körpergewicht/Tag wird als NOAEL bei Ratten angesehen. Bei männ-
lichen Mäusen wurde ein NOAEL von 100 mg/kg Körpergewicht/Tag ermittelt, Lebertoxizität 
trat ab 200 mg/kg Körpergewicht/Tag auf. Bei weiblichen Mäusen trat bei der niedrigsten ge-
prüften Dosis von 80 mg/kg Körpergewicht/Tag bei 2 von 10 Tieren minimale bis leichte He-
patozytenhypertrophie auf und die relativen Lebergewichte waren um 9% erhöht.  

Ausgangspunkt für die AGW-Ableitung ist der bei Ratten ermittelte NOAEL von 20 mg/kg Kör-
pergewicht/Tag. Unter Anwendung der Standardextrapolationsfaktoren des AGW-Konzeptes 
ergibt sich ein AGW von 7,7 mg/m3 (1,1 ppm), gerundet 1 ppm (allometrisches Scaling nach 
Grundumsatz Faktor 4; Zeitextrapolation subchronisch-chronisch Faktor 2; Umrechnung 7-tä-
gige Exposition pro Woche im Tierversuch auf 5-tägige Exposition pro Woche des Menschen 
(x7/5); ermittelte orale Resorption bei Ratten 95%; ermittelte inhalative Resorption beim Men-
schen 60%; Inter- und Intraspeziesvariabilität Faktor 5; 70 kg Körpergewicht; Atemvolumen 10 
m3/8 Stunden).  Die Daten an Mäusen sprechen nicht gegen die Ableitung des AGW, da die 
Effekte bei Mäusen bei der niedrigsten geprüften Dosis von 80 mg/kg Körpergewicht/Tag sehr 
gering ausgeprägt waren und nur bei weiblichen Tieren aufgetreten sind.  

Aufgrund der systemischen Wirkung wird 1,1,2,2-Tetrachlorethan in Spitzenbegrenzungska-
tegorie II eingeordnet. Da keine Daten zur Halbwertszeit vorliegen, wird der Basis-Überschrei-
tungsfaktor 2 festgelegt. Der Stoff wird mit „H“ markiert, da sich aus experimentellen Daten 
und Modellberechnungen eine deutliche dermale Aufnahme ergibt [1]. Aufgrund fehlender ge-
eigneter Studien mit 1,1,2,2-Tetrachlorethan zur pränatalen Entwicklungstoxizität kann keine 
Schwangerschaftsgruppe vergeben werden. 

In einer Kanzerogenitätstudie mit 1,1,2,2-Tetrachlorethan an Osborne-Mendel-Ratten und 
B6C3F1-Mäusen (Schlundsonde; 78 Wochen; 5 Tage pro Woche; Nachbeobachtungszeit 32 
Wochen) traten bei männlichen Ratten, nicht jedoch bei weiblichen Ratten, ohne statistische 
Signifikanz neoplastische Knoten (1/49) und hepatozelluläre Karzinome (2/49) in der hohen 
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Dosisgruppe von 108 mg/kg Körpergewicht/Tag auf (Kontrolle 0/20; niedrige Dosis 62 mg/kg 
Körpergewicht /Tag: 0/50) [3]. Bei männlichen und weiblichen B6C3F1-Mäusen traten hepato-
zelluläre Karzinome ab der niedrigsten geprüften Dosis von 142 mg/kg Körpergewicht/Tag auf 
(männliche Mäuse: 1/18; 13/50; 44/49; weibliche Mäuse: 0/20; 30/48; 43/47), welche deutlich 
über den historischen Kontrollen lagen. 1,1,2,2-Tetrachlorethan besitzt kein relevantes ge-
notoxisches Potential. Aus in-vitro-Daten lässt sich kein mutagenes oder klastogenes Potential 
erkennen. In vivo-Daten weisen auf eine allenfalls schwach ausgeprägte klastogene Wirkung 
hin. In einem Leberfoci-Test an Ratten hat sich 1,1,2,2-Tetrachlorethan als promovierend, aber 
nicht initiierend erwiesen.  

Das alleinige Auftreten von Leberkarzinomen bei B6C3F1-Mäusen führt gemäß den Kriterien 
des CLP-Leitfadens nicht zur Einstufung. Daher wird keine quantitative Abschätzung dieser 
Effekte vorgenommen. Aus der Inzidenz an hepatozellulären Karzinomen bei männlichen Rat-
ten  ergibt sich nach linearer Extrapolation entsprechend des Leitfadens zur Quantifizierung 
von Krebsrisiken eine Toleranzkonzentration von etwa 27 mg/m³ (3,9 ppm) und eine Akzep-
tanzkonzentration (4: 10 000) von etwa 2,7 mg/m³ (0,4 ppm)1. Unter der Voraussetzung, dass 
ein nicht-genotoxischer Mechanismus im Vordergrund steht, wird davon ausgegangen, dass 
eine lineare Extrapolation eine konservative Vorgehensweise darstellt. Mögliche Krebsrisiken 
auf der Höhe des AGW werden daher allenfalls sehr gering eingeschätzt.  
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1 T25= 108 mg/kgKG/d x (0,25/(0,04-0) x (1-0) = 675 mg/kgKG/d; Berücksichtigung verkürzter Expositions-
dauer: x 78 Wo/(78 Wo + 32 Wo): T25=478,6 mg/kgKG/d; hT25= 478,6 mg/kgKG/d x (75/40) x (52/48) x (1:4 
(Allometrie); 70 kgKG; 10m³/8h) = 1701 mg/m³  
 


